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1. Landesdirektion Sachsen, 23.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 1 zur Vorlagen-Nr.: 2025/BA/36
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Die Auseinandersetzung mit den Zielen der Raumordnung wird in der Be-
gründung vertieft. 

In Z 5.1.4.2 werden als geeignete Flächen die folgenden Kriterien aufgeführt: 

• Flächen im räumlichen Zusammenhang mit großflächigen techni-
schen Einrichtungen, 

• Lärmschutzeinrichtungen entlang von Verkehrstrassen, 
• Abfalldeponien nach erfolgter endgültiger Stilllegung, 
• Halden ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen, 
• Konversionsflächen mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere 

ökologische oder ästhetische Funktionen, 
• sonstige brachliegende, ehemals baulich genutzte Flächen und 
• Unland ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktionen. 

Bei der Ermittlung von möglichen Potenzialflächen, die die o. g. Kriterien 
erfüllen, werden nur Flächen berücksichtigt, die größer als 3 ha sind. Auch in 
der Summe können mehrere kleine Einzelflächen nicht den dringend erforder-
lichen Beitrag zur Umsetzung der politischen Ziele der Bundesregierung im 
Rahmen der nationalen Klimapolitik leisten. Hinzu kommen wirtschaftliche 
Überlegungen, denen zufolge bei kleineren Anlagen die für eine Umsetzung 
erforderliche Rentabilität nicht gegeben ist. Die Standortalternativenprüfung 
wird in der Begründung vertieft, dafür wurde ein separates Kapitel „Standortal-
ternativenuntersuchung“ eingefügt. 

Die zunehmende Installation von Solarparks ist Teil der nachdrücklichen Stra-
tegie Deutschlands, bis 2045 klimaneutral zu werden. Mit dem weiteren Aus-
bau der erneuerbaren Energien, einschließlich großer Solarparks soll der An-
teil von Solarstrom an der Stromversorgung weiter steigen. Ein Ziel der Lan-
desplanung (LEP Z 5.1.1) besteht darin, die Nutzung der erneuerbaren Ener-
gien flächensparend, effizient und umweltverträglich auszubauen. Die o. g. 
Kriterien sollen dabei vorrangig dem Schutz unverbauter Freiräume sowie der 
sparsamen und schonenden Inanspruchnahme der Naturgüter dienen. 

Die beiden Teilbereiche des hier vorliegenden Bebauungsplans befinden 
sich im Teilbereich A in der Nachbarschaft zu einer ehemaligen Heeresmu-
nitionsanstalt, über das Gelände verläuft eine Freileitung. Der Teilbereich B 
befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Steinbruch Trebsen, für 
den aktuelle Abbaurechte für den Porphyrabbau bestehen. 

Damit ist in beiden Teilbereichen von einer gewissen Vorbelastung des Land-
schaftsbildes auszugehen. 
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Bei den Flächen im Plangebiet handelt es sich um landwirtschaftlich genutz-
te Flächen. Anlass für die Nutzung dieser Flächen war die Antragstellung 
von ortsansässigen Landwirten, die hier mit der Errichtung von Fotovoltaik-
Freiflächenanlagen ein alternatives Wirtschaftskonzept verfolgen wollen, um 
auch in Zukunft ihren Beitrag zur Nahrungs- und Futtermittelbereitstellung 
verlässlich leisten zu können. Dabei wird aktive Klimaschutzpolitik als wirt-
schaftliche Chance betrachtet. Mit der temporären Nutzung der Flächen für 
die alternative Energiegewinnung sollen wirtschaftliche Schwierigkeiten 
ausgeglichen werden, die ihre Ursachen u. a. in Ertragseinbußen infolge 
von Extremwetterlagen der vergangenen Jahre sowie in der von zahlreichen 
Widersprüchen und Spannungslagen geprägten marktwirtschaftlichen Ent-
wicklung der Landwirtschaft haben.  

Die Auseinandersetzung mit den Schutzgütern von Natur und Landschaft im 
Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass mit der Umsetzung der Pla-
nung nicht nur keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten sind, son-
dern dass sich der ökologische Wert der Fläche durch die Verbesserung der 
Biotopausstattung und Biodiversität im Zuge der Errichtung des Solarparks 
im Vergleich zur vormaligen Ackerland-Nutzung verbessern wird. Die Land-
wirtschaftsfläche geht nicht verloren, sondern wird lediglich in der Nutzungs-
form geändert und einer Grünlandwirtschaft (unter ökologischen Aspekten) 
zugeführt. Bewirtschaftungen des Extensivgrünlandes sind durch Grünfut-
tergewinnung oder Beweidung möglich.  

Im Z 5.1.4.3 werden die Flächen aufgeführt, auf denen die Errichtung von 
Fotovoltaik-Freiflächenanlagen unzulässig ist: 

- Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung 
- Grünzäsuren 
- landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und 

Kuppenlandschaften 
- landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl >50 
- regional bedeutsame Kaltluftentstehungsgebiete 
- Regionale Grünzüge 
- regionale Schwerpunkte des archäologischen 

Kulturdenkmalschutzes 
- Vorranggebiete Arten- und Biotopschutz 
- Vorranggebiete Braunkohlenabbau (Abbaufläche) 
- Vorranggebiete Erholung 
- Vorranggebiete Landwirtschaft 
- Vorranggebiete für den Rohstoffabbau einschließlich einer 

Pufferzone von 300 m bei Festgesteinslagerstätten oder -
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gewinnungsgebieten 
- Vorranggebiete vorbeugender Hochwasserschutz 

(Überschwemmungsbereich) 
- Vorranggebiete Waldmehrung 
- Vorranggebiete zum Schutz des vorhandenen Waldes 
- Vorsorgestandorte für Industrie und Gewerbe 
- Wald.  

Das Plangebiet erfüllt in beiden Teilbereichen diese Anforderungen.  
Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat im Durchschnitt die Bodenwertzahl 
49. 
 
Der räumliche Geltungsbereich des Teilbereichs B wird entsprechend redu-
ziert, so dass das in Karte 14 festgelegte Vorranggebiet Landwirtschaft den 
Planbereich nicht berührt wird. 

Karte 14 – Raumordnerische 
Festlegungen 

Der Teilbereich B gehört zu den Gebieten, die als regionale Schwerpunkte 
des Wind- und Wassererosionsschutzes – Gebiet mit potenziell hoher Was-
sererosionsgefährdung – eingestuft werden. Gemäß Z 4.1.3.4 „ist darauf 
hinzuwirken, die „Regionalen Schwerpunkte des Wind- und Wassererosi-
onsschutz“ durch eine standortgerechte landwirtschaftliche Bodennutzung 
und Schlagausformung, durch eine möglichst lange Bodenbedeckung mit 
Vegetation und/oder Mulch sowie durch Anreicherung mit erosionsmindern-
den Flurelementen oder Wald vor Beeinträchtigungen der Bodenstruktur 
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und erheblichen Substanzverlusten zu schützen.“ 

Die geplante geschlossene Vegetationsschicht unter und zwischen den Mo-
dulen wird zu einer deutlichen Reduzierung der Bodenerosion führen.  

In der Begründung zu diesem Planansatz wird im Regionalplan aufgeführt, 
dass Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung nicht zu be-
bauen sind, um anlagenverursachte Erosionsschäden nach Starknieder-
schlägen auszuschließen. 

Erfahrungswerte belegen jedoch, dass bei der Errichtung eines Solarparks 
in der hier vorgesehenen Bauweise genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der 
geplanten Errichtung eines Solarparks ist die Nutzungsänderung von derzei-
tigen intensiv genutzten Ackerflächen in extensive Grünlandflächen verbun-
den. Durch die vollständige Begrünung der Fläche, auch unterhalb der PV-
Module, wird die Oberfläche so gestaltet, dass bei Starkregenfällen der 
Wasserabfluss deutlich reduziert wird. Die Niederschläge werden auf der 
Fläche versickern, so dass in Bezug auf die Wassererosionsgefährdung 
ausschließlich positive Effekte zu erwarten sind. 

Die extensive Nutzung wird zu einer deutlichen Reduzierung der Erosions-
gefahr führen. 

 Karte 16 – Bereiche der Landschaft mit 
besonderen Nutzungsanforderungen 

Der räumliche Geltungsbereich des Teilbereichs A wird entsprechend redu-
ziert, so dass das aufgeführte Vorranggebiet Arten- und Biotopschutz (grüne 
Darstellung) das Plangebiet nicht mehr berührt. 
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Karte 14 – Raumordnerische 
Festlegungen 

Bezüglich des aufgeführten Vorbehaltsgebietes Arten- und Biotopschutz 
(grüne Schraffur) geht die Stadt Trebsen davon aus, dass mit der Umset-
zung der Planung der Biotopverbund erhalten und mit der Änderung der 
Nutzungsform in eine Grünlandwirtschaft (unter ökologischen Aspekten) der 
Arten- und Biotopschutz verbessert wird. Zur Vermeidung von Konflikten 
werden entsprechende artenschutzfachliche Maßnahmen festgesetzt. 

Durch die geplante Etablierung von arten- und blütenreichem Grünland wird 
ein Beitrag zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität geleistet. 

Der aufgeführte großräumig übergreifende Biotopverbund (Karte 8) ist in 
diesem Bereich identisch mit dem o. g. Vorranggebiet Arten- und Bio-
topschutz und befindet sich somit außerhalb des Plangebietes. 

Gemäß Z 4.1.1.21 soll im Rahmen der Bauleitplanung der großräumig über-
greifende Biotopverbund durch örtliche Biotopvernetzungen ergänzt werden. 
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Als wesentliche Bestandteile des großräumig übergreifenden Biotopverbun-
des sind die Durchgängigkeit und Funktionsfähigkeit fließender Gewässer 
einschließlich ihrer Auen auch innerhalb besiedelter Bereiche wiederherzu-
stellen und zu sichern. 

Gemäß Z 4.1.1.22 ist mit den Instrumenten der Bauleit- und Landschafts-
planung, der agrarstrukturellen, forst- und wasserwirtschaftlichen Planun-
gen, der Dorfentwicklungsplanung und Ländlichen Neuordnung, der Ein-
griffsregelung des Naturschutzes (Kompensationsflächen) sowie der natur-
schutzfachlichen Pflege- und Entwicklungsplanung der großräumig übergrei-
fende Biotopverbund flächen- und nutzungsbezogen zu konkretisieren und 
mit Maßnahmen zu untersetzen. 

Entsprechende Maßnahmen werden im formellen Entwurf vorgesehen. 

Mit der Umwidmung der Ackerfläche in eine PVA wird im gesamten Bereich 
eine dauerhafte Grünlandstruktur entwickelt. Mit einer zusätzlichen Hecken-
struktur wird der südöstliche Randbereich zusätzlich aufgewertet. Damit 
findet eine Verbesserung des lokalen Biotopverbundes statt, besonders für 
Singvögel des Offenlandes und der Hecken, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, 
Heuschrecken, Libellen, Laufkäfer u. ä. Artengruppen können den neuen 
Lebensraum nutzen. Ein räumlicher Austausch zwischen den vorhandenen 
Wald-, Feuchtgebiets- und Offenlandbiotopen wird für zahlreiche Artengrup-
pen nachhaltig und positiv verbessert. 
Mit den vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen innerhalb der PVA wird 
der örtlichen Biotopvernetzung ausreichend Rechnung getragen und die 
Basis für eine künftige kleinteiligere und vielfältigere Landschaftsnutzung 
geschaffen. 

Das Plangebiet gehört zu einem unzerschnittenen verkehrsarmen Raum 
entsprechend Karte 5 LEP sowie Grundsatz G 4.1.1.1 LEP. Demnach sollen 
die unzerschnittenen Räume in ihrer Bedeutung für den Arten- und Bio-
topschutz, den Biotopverbund, den Wasserhaushalt, die landschaftsbezo-
gene Erholung sowie als klimatischer Ausgleichsraum erhalten und vor Zer-
schneidung bewahrt werden. 

Im formellen Entwurf wird dieser Grundsatz berücksichtigt. Die Errichtung 
zweier kompakter Teilflächen als PVA inmitten der Ackerflur entfaltet punk-
tuell eine vergleichsweise geringe lokale Auswirkung. Die Einzäunung 
schließt vor allem größere Tiere aus der PVA aus. Es wird jedoch in der 
Teilfläche A an der durchführenden Energieleitung ein Durchwechseln für 
Tiere mittels Grünkorridor ermöglicht. Die Wirkungen für den Boden- und 
Wasserhaushalt, den Biotopverbund sowie den Arten- und Biotopschutz 
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zahlreicher Artengruppen durch die PVA sind positiv einzuschätzen und 
belasten in der Zielstellung den unzerschnittenen verkehrsarmen Raum 
nicht erheblich. 

Die unzerschnittenen verkehrsarmen Räume sind überwiegend die „Dübe-
ner Heide“, die „Dahlener Heide“ und das Mulde-Porphyrhügelland. Dabei 
gibt es aktuell ein Gebiet größer als 100 km² und drei großflächig unzer-
schnittene verkehrsarme Räume zwischen 70 bis 100 km² Umfang. Insge-
samt sind das nur noch 9% der Regionsfläche. Die nächst kleinere Katego-
rie umfasst Räume von 40-70 km², hiervon gibt es insgesamt 14 Gebiete. 
Eines davon umfasst den Planitzwald und Curtswald mit Umland, hier ist 
das Vorhabensgebiet auch mit den rund 39 ha involviert. Die Anordnung der 
beiden Teilflächen mit 15,7 ha und 23,2 ha auf den bisherigen unbebauten 
Offenlandbereichen ist kompakt und weist zwischen den Teilflächen einen 
Abstand von ca. 1 km auf. Bezogen auf die Zerschneidungswirkung wird nur 
ein sehr geringer Anteil der Gemarkung tangiert und anders als bei linearen 
Bauten auch die gefahrlose Querung (Kleintiere, Singvögel) bzw. ein räumli-
ches Ausweichen (bei größeren Säugetieren) ohne zusätzliche Risiken und 
Aufwendungen ermöglicht.   
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2. Landkreis Leipzig, 23.07.24 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wirtschaftsförderung 

Die aufgeführten Ziele werden in die Begründung übernommen. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Wirtschaftsförderung das Vorha-
ben begrüßt. 

 

 

 

 

 

Bauleitplanung 

Die Flächenverfügbarkeit (Fa. Altenhainer Grünstrom GmbH) wird nachge-
wiesen. 
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Die Hinweise zum Flächennutzungsplan werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

Die Hinweise zur Planzeichnung werden in die weitere Planung aufgenom-
men. 

Die Erschließungsanlagen werden im Vorhaben- und Erschießungsplan 
dargestellt. 

 

 

Denkmalschutz 

Baudenkmale 

Die Hinweise werden in die Begründung übernommen.  

Der Hinweis zur Beantragung einer denkmalrechtlichen Genehmigung wird 
auf der Planzeichnung ergänzt. 

Teilbereich A 

Es wird davon ausgegangen, dass von den unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäuden zum Plangebiet auf Grund des dazwischenliegenden Bewuchses 
keine Sichtbeziehungen bestehen. 
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Erst von einem weiter westlich gelegenen Standort aus kann das Plangebiet 
eingesehen werden, allerdings wird dann der Eingangsbereich zum 
Munagelände in der überwiegenden Zeit (im belaubten Zustand) von 
Gehölzen verdeckt. Die Module werden in südliche Richtung ausgerichtet 
und und zum Standort vor dem Wachgebäude überwiegend von den 
vorhandenen Gehölzen verdeckt. Das geplante Umspannwerk wird ca. 370 
m östlich des Munageländes bzw. des Wachgebäudes errichtet, so dass 
davon auszugehen ist, dass für den Eingangsbereich keine Beeinträchti-
gung zu erwarten ist.  

 

 

Teilbereich B 

Es wird davon ausgegangen, dass zu der unter Denkmalschutz stehenden 
Anlage auf Grund des dazwischenliegenden Bewuchses sowie auf Grund 
der Geländebewegungen keine Sichtbeziehungen bestehen. 

Von der Trebsener Landstraße aus ist das Rittergut kaum sichtbar.  
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Vom gleichen Standort ist der geplante Standort des Solarparks, der sich 
ca. 300 m südlich der Landstraße befindet, wegen der Geländebewegung 
nicht sichtbar. Auf Grund dessen, dass die Module in südliche Richtung 
ausgerichtet werden, ist nicht mit Blendeinwirkungen zu rechnen. 
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Bodendenkmalpflege 

Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Genehmigung der Denkmalschutz-
behörde bezüglich der Bodendenkmalpflege wird auf der Planzeichnung 
ergänzt. 
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Wasser/Abwasser 

Der Gewässerrandstreifen befindet sich außerhalb des Plangebietes. 

 

 

 

 

 

Immissionsschutz 

Aus der gängigen Praxis ist bekannt, dass in der Regel durch Photovoltaik-
anlagen nicht mit schädlichen Umwelteinwirkungen in Form von Luftschad-
stoffen, Gerüchen oder relevantem Lärm zu rechnen ist. 

Schädliche Umwelteinwirkungen durch elektromagnetische Felder können 
bei Transformatoren von PV- Freiflächenanlagen zumeist ausgeschlossen 
werden, da der Einwirkungsbereich mit nur einem Meter um die Trafo- Ein-
hausung eng begrenzt ist und somit keine Orte betroffen sind, die zum nicht 
nur vorübergehenden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. Zur Beurtei-
lung der Geräusche reicht in der Regel die Angabe der Schallleistungspegel 
der Transformatoren aus. Demnach sind in 10 m Distanz zu den Wechsel-
richtern 68,2 dB zu erwarten. Die Anlagen liegen in Abständen von ca. 600 
m (Teilbereich A) und ca. 400 m (Teilbereich B) zur nächsten Wohnbebau-
ung, so dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 
Die nächstgelegene Wohnbebauung befindet sich in Bezug zum geplanten 
Umspannwerk (im Teilbereich A) im Abstand von ca. 700 m. Dazwischen 
befinden sich die das Altenhainer Wasser begleitenden Gehölze. Es wird 
davon ausgegangen, dass im Rahmen des für das Umspannwerk erforderli-
chen Genehmigungsverfahrens die immissionsschutzrechtlichen Belange 
ausreichend geklärt werden. 
 

Natur- und Landschaftsschutz 

Der räumliche Geltungsbereich wird im Teilbereich A gegenüber dem Vor-
entwurf so geändert, dass die bereits festgesetzten Kompensationsmaß-
nahmen außerhalb des Plangebietes liegen. 
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Altlasten/Bodenschutz/Abfallrecht 

Die Forderung nach der bodenkundlichen Baubegleitung wird in den textli-
chen Festsetzungen ergänzt. 

Die Rückbauverpflichtung wird ebenfalls in den textlichen Festsetzungen 
ergänzt. 

 

 

 

 

Forst 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass es aus forstrechtlicher Sicht keine 
Einwände gibt. 
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3. Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen, 24.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Teilbereich B gehört zu den Gebieten, die als regionale Schwerpunkte 
des Wind- und Wassererosionsschutzes – Gebiet mit potenziell hoher Was-
sererosionsgefährdung – eingestuft werden. Gemäß Z 4.1.3.4 „ist darauf 
hinzuwirken, die „Regionalen Schwerpunkte des Wind- und Wassererosi-
onsschutz“ durch eine standortgerechte landwirtschaftliche Bodennutzung 
und Schlagausformung, durch eine möglichst lange Bodenbedeckung mit 
Vegetation und/oder Mulch sowie durch Anreicherung mit erosionsmindern-
den Flurelementen oder Wald vor Beeinträchtigungen der Bodenstruktur 
und erheblichen Substanzverlusten zu schützen.“ 

Die geplante geschlossene Vegetationsschicht unter und zwischen den Mo-
dulen wird zu einer deutlichen Reduzierung der Bodenerosion führen.  

In der Begründung zu diesem Planansatz wird im Regionalplan aufgeführt, 
dass Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung nicht zu be-
bauen sind, um anlagenverursachte Erosionsschäden nach Starknieder-
schlägen auszuschließen. 

Erfahrungswerte belegen jedoch, dass bei der Errichtung eines Solarparks 
in der hier vorgesehenen Bauweise genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der 
geplanten Errichtung eines Solarparks ist die Nutzungsänderung von derzei-
tigen intensiv genutzten Ackerflächen in extensive Grünlandflächen verbun-
den. Durch die vollständige Begrünung der Fläche, auch unterhalb der PV-
Module, wird die Oberfläche so gestaltet, dass bei Starkregenfällen der 
Wasserabfluss deutlich reduziert wird. Die Niederschläge werden auf der 
Fläche versickern, so dass in Bezug auf die Wassererosionsgefährdung 
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ausschließlich positive Effekte zu erwarten sind. 

Die extensive Nutzung wird zu einer deutlichen Reduzierung der Erosions-
gefahr führen. 

Im aktuell vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans 
(Stand 07.03.2025) werden Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsge-
fährdung nicht mehr als Ausschlusskriterium aufgeführt. 

 

 

Die Standortalternativenbetrachtung wird im weiteren Planverfahren vertieft. 

 

 

 

 

 

Teilbereich A 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat den Angaben der Bewirtschafter zu-
folge im Durchschnitt die Bodenwertzahl 49. 

Auch das Kriterium „landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Bodenwertzahl 
>50“ wird im aktuell vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung des Regio-
nalplans (Stand 07.03.2025) nicht mehr als Ausschlusskriterium aufgeführt. 

 

 

Die hier bezeichnete Fläche ist gleichzeitig auch schon als Kompensations-
maßnahme festgesetzt. Der räumliche Geltungsbereich wird verkleinert, so 
dass diese Fläche und damit das aufgeführte Vorranggebiet nicht mehr be-
rührt wird. 

 

 

Der großräumig übergreifende Biotopverbund soll hier vor allem zwischen 
dem „Planitzwald/ Curtswald“ und der Muldenaue mit dem Verbindungsele-
ment des „Altenhainer Wassers“ (Gewässer, Gehölze, Wiesen) bewahrt und 
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entwickelt werden. Die vorhandenen Intensivackerflächen dazwischen ha-
ben im Biotopverbund bisher nur geringe positive Effekte erreicht. Die Frei-
flächenphotovoltaikanlage wird durch ihre punktuelle Lage auf den Ackerflä-
chen den vorhandenen Status des lokalen NATURA-2000-Netzes nicht er-
heblich beeinträchtigen. Für verschiedene Artengruppen ergeben sich im 
Hinblick auf nutzbaren Lebensraum, Wanderung und Neubesiedelung durch 
die Biotopwirkung der Freiflächenphotovoltaikanlage eine Verbesserung 
gegenüber dem Status Quo. Durch die getroffenen Festsetzungen im Be-
bauungsplan zum Arten- und Biotopschutz (Einrichtung eines Verbindungs-
korridor entlang der Stromleitung in der Teilfläche A, Bewirtschaftungsre-
gime der Grünlandflächen, Anlage von einem Heckenverbund, Durchlässig-
keit des Zaunes für Kleintiere) wird den Grundsätzen nach G 4.1.1.1 (RPl L-
WS) Rechnung getragen und ausreichend Raum gegeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilbereich B 

In der Begründung zu diesem Planansatz (in der aktuell noch gültigen Fas-
sung des Regionalplans) wird aufgeführt, dass Gebiete mit potenziell hoher 
Wassererosionsgefährdung nicht zu bebauen sind, um anlagenverursachte 
Erosionsschäden nach Starkniederschlägen auszuschließen. 

Erfahrungswerte belegen jedoch, dass genau das Gegenteil der Fall ist. 
Durch die vollständige Begrünung der Fläche, auch unterhalb der PV-
Module, wird die Oberfläche so gestaltet, dass bei Starkregenfällen der 
Wasserabfluss deutlich reduziert wird. Die Niederschläge werden auf der 
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Fläche versickern, so dass in Bezug auf die Wassererosionsgefährdung 
ausschließlich positive Effekte zu erwarten sind. 

Mit der geplanten Errichtung eines Solarparks ist die Nutzungsänderung von 
derzeitigen intensiv genutzten Ackerflächen in extensive Grünlandflächen 
verbunden. Die extensive Nutzung wird zu einer deutlichen Reduzierung der 
Erosionsgefahr führen. 

Die in roter Schraffur dargestellten Flächen sind Gebiete mit besonderen 
Anforderungen des Grundwasserschutzes. 

Durch die Einstellung der intensiven Landwirtschaft innerhalb des Plange-
bietes kann der Eintrag wassergefährdender Stoffe (Düngemittel, Pestizide) 
drastisch reduziert werden, da anschließend eine extensive Bewirtschaftung 
erfolgt und der Einsatz derartiger Stoffe untersagt wird. 

Im aktuell vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans 
(Stand 07.03.2025) werden Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsge-
fährdung nicht mehr als Ausschlusskriterium aufgeführt. 

Der Teilbereich B wird daher weiter in der Planung betrachtet. 

 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat im Durchschnitt die Bodenwertzahl 
49. Auch das Kriterium „landwirtschaftliche Nutzflächen mit einer Boden-
wertzahl >50“ wird im aktuell vorliegenden Entwurf der Teilfortschreibung 
des Regionalplans (Stand 07.03.2025) nicht mehr als Ausschlusskriterium 
aufgeführt. 

 

Die vom Vorranggebiet Landwirtschaft berührte Fläche wird aus dem räum-
lichen Geltungsbereich des Bebauungsplans herausgenommen. 
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4. Sächsisches Oberbergamt, 26.06.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 

Die Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland wurden im Planverfahren be-
teiligt. Die vorliegende Stellungnahme wird ebenfalls berücksichtigt. 
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5. Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, 15.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in die Begründung aufgenommen. 
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6. Landesamt für Archäologie Sachsen, 02.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer Genehmigung der Denkmalschutz-
behörde wird auf der Planzeichnung ergänzt. 
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7. BUND LV Sachsen e. V., 11.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grünlandentwicklung unter und zwischen den Modulen soll unterschied-
liche Ausbildungen aufweisen. Die Grasentwicklung zwischen den Modul-
reihen wird stärker sein als unter den Modulen, was für zahlreiche Arten-
gruppen positiv wirken kann. Die Verwendung von zertifiziertem Regio-
Saatgut mit Schwerpunkt Krautflurentwicklung als insektenfreundliches, viel-
fältiges Saatgut wird durch den Vorhabenträger sichergestellt (Zieltyp: 
Flachland-Mähwiese). 

Auch wenn in der bisherigen Planungsarbeit keine Hinweise auf Fernwech-
sel bzw. starke Wildwechsel von hauptsächlich Schalenwild eingingen, wird 
der Erhalt des potenziellen Wildwechsels berücksichtigt. In der Teilfläche A 
wird hierzu eine 31 m breite Grünlandschneiße beidseitig der Hoch-
spannungsleitung eingerichtet (gleichzeitig „K2“). Dies berücksichtigt insbe-
sondere auch die möglichen Wanderungsbewegungen zwischen dem Natu-
ra-2000-Teilbereich des „Altenhainer Wassers“ und den nordwestlichen 
Waldflächen des „Planitz“. Für die Teilfläche B (zwischen Ortslage Altenhain 
und Steinbruch Trebsen) wird ein gleichartiger Korridor aufgrund der kom-
pakten Lage innerhalb der Feldflur für Großsäuger als nicht notwendig ein-
geschätzt. Nach Informationen von den lokalen Jagdpächtern sind Fern-
wechsel bzw. starke Schalenwildbewegungen überwiegend aus den Wald-
flächen des „Planitz- und Curtswald“ in westliche bzw. östliche Richtungen 
bekannt. Diese tangieren jedoch nicht die beplanten Flächenteile der PVA. 
Eine diesbezügliche Erfassung dieser Wechsel steht nicht im räumlichen 
Zusammenhang des Vorhabens und ist damit entbehrlich. 
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8. Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V., 25.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Einschätzung der Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der 
Raumordnung liegt nicht im Zuständigkeitsbereich des Landesvereins 
Sächsischer Heimatschutz. 
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Zu den Belangen des Artenschutzes: 

Zu 1. 

Die Aussagen zum Artenschutz wurden zwischen Umweltbericht und AFB 
angeglichen und aufeinander neu abgestimmt. Mit der Herausnahme der 
Grünlandbereiche am „Altenhainer Wasser“ aus dem Planungsvorhaben der 
Teilfläche A sind mögliche potenzielle Betroffenheiten der Knoblauchkröte 
erheblich minimiert bzw. nicht mehr zutreffend. 

 

Zu 2.  

Ein Verlust von Habitaten (abgesehen von der Umwandlung der Ackerfläche 
in Grünland) kann durch das Vorhaben ausgeschlossen werden.  

Externe Kompensationsmaßnahmen sind nicht erforderlich. 

Die mit dem Planvorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft 
können innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
vollständig ausgeglichen werden. 

 

Zu 3.  

Die textlichen Fehler zur Feldlerche (kein Bruthabitat), Rotmi-
lan/Schwarzmilan/Mäusebussard (brüten in Solarparks) und zur „K2“ (Grün-
fläche mit Gehölzbestand nicht mehr im Vorhabensgebiet) werden korrigiert. 

 

Hier wird nochmal darauf verwiesen, dass die Einschätzung der Vereinbar-
keit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung nicht im Zuständig-
keitsbereich des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz liegt. 
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9. IHK Leipzig, 19.07.24 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Regionale Planungsverband wurde angeschrieben, die Stellungnahme 
liegt vor und wird im weiteren Planungsverlauf berücksichtigt. 
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10. Bürger, 26.07.2024 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 
 

 

 

 

 

Der Regionale Planungsverband empfiehlt, das Plangebiet auf den Teilbe-
reich A zu reduzieren. 

Dem wird nicht gefolgt. Allerdings wird der Teilbereich B reduziert, so dass 
das Vorranggebiet Landwirtschaft nicht mehr von der Planung berührt wird. 

Um den Ausbau von FF-PVA im Gemeindegebiet über das bestehende Maß 
hinaus zu ermöglichen, ist es, nicht zuletzt auch aufgrund der geringen Flä-
chenpotenziale an Konversionsstandorten, nicht zielführend, die Errichtung 
von FF-PVA auf landwirtschaftlich genutzten Flächen mit hohem bzw. sehr 
hohem Ertragspotenzial generell auszuschließen. Im Rahmen der Standort-
untersuchung scheiden Böden mit hervorragender Eignung für die Landwirt-
schaft bereits auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu Vorrang- bzw. Vorbehaltsge-
bieten für die Landwirtschaft aus. 

Zur weiteren Begründung der mit der vorliegenden Planung getroffenen 
Standortwahl ist zu berücksichtigen, dass die hier vorliegende Planung von 
der von ortsansässigen Landwirten gegründeten Firma Altenhainer 
Grünstrom GmbH initiiert wird. Ertragseinbußen, u. a. infolge von Extrem-
wetterlagen der vergangenen Jahre führen dazu, dass sich die regionalen 
Landwirtschaftsunternehmen zunehmend mit alternativen Wirtschaftskon-
zepten auseinandersetzen müssen, um auch in Zukunft ihren Beitrag zur 
Nahrungs- und Futtermittelbereitstellung verlässlich leisten zu können. Die 
Pacht- oder Verkaufsverträge für einen Solarpark bieten eine stabile und 
einträgliche Einkommensquelle, die unabhängig von den Schwankungen 
der Agrarmärkte ist. Die daraus ermöglichte langfristige Planungssicherheit 
verschafft den Landwirten eine verlässliche Basis und ermöglicht, aktive 
Klimaschutzpolitik auch als wirtschaftliche Chance zu sehen. 

 

Der Teilbereich B gehört zu den Gebieten, die als regionale Schwerpunkte 
des Wind- und Wassererosionsschutzes – Gebiet mit potenziell hoher Was-
sererosionsgefährdung – eingestuft werden. Gemäß Z 4.1.3.4 „ist darauf 
hinzuwirken, die „Regionalen Schwerpunkte des Wind- und Wassererosi-
onsschutz“ durch eine standortgerechte landwirtschaftliche Bodennutzung 
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und Schlagausformung, durch eine möglichst lange Bodenbedeckung mit 
Vegetation und/oder Mulch sowie durch Anreicherung mit erosionsmindern-
den Flurelementen oder Wald vor Beeinträchtigungen der Bodenstruktur 
und erheblichen Substanzverlusten zu schützen.“ 

Die geplante geschlossene Vegetationsschicht unter und zwischen den Mo-
dulen wird zu einer deutlichen Reduzierung der Bodenerosion führen.  

In der Begründung zu diesem Planansatz wird im Regionalplan aufgeführt, 
dass Gebiete mit potenziell hoher Wassererosionsgefährdung nicht zu be-
bauen sind, um anlagenverursachte Erosionsschäden nach Starknieder-
schlägen auszuschließen. 

Erfahrungswerte belegen jedoch, dass bei der Errichtung eines Solarparks 
in der hier vorgesehenen Bauweise genau das Gegenteil der Fall ist. Mit der 
geplanten Errichtung eines Solarparks ist die Nutzungsänderung von derzei-
tigen intensiv genutzten Ackerflächen in extensive Grünlandflächen verbun-
den. Durch die vollständige Begrünung der Fläche, auch unterhalb der PV-
Module, wird die Oberfläche so gestaltet, dass bei Starkregenfällen der 
Wasserabfluss deutlich reduziert wird. Die Niederschläge werden auf der 
Fläche versickern, so dass in Bezug auf die Wassererosionsgefährdung 
ausschließlich positive Effekte zu erwarten sind. 

Die extensive Nutzung wird zu einer deutlichen Reduzierung der Erosions-
gefahr führen. 

Ein Zielabweichungsverfahren wird somit nicht erforderlich. 

 

Die Beteiligung an den Erlösen gemäß dem Gesetz zur Ertragsbeteiligung 
von Kommunen an Windenergie- und Photovoltaik-Freiflächenanlagen vom 
24.6.24 ist außerhalb der vorliegenden Bauleitplanung zu regeln. 

 

Im Rahmen des weiteren Verfahrens findet eine erneute Öffentlichkeitsbe-
teiligung zu der vorliegenden Planung statt. 
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11. MITNETZ Strom, 29.07.2025 

Stellungnahme der Behörden Abwägung 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Hinweise werden in die weitere Planung aufgenommen. 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange sind angeschrieben wurden und haben in ihrer Stellungnahme keine Bedenken 
und Anregungen geäußert: 

 

12. Landesamt für Straßenbau und Verkehr, Sachsen, 03.07.2024 

13. MITNETZ Gas, 24.06.2024 

14. Deutsche Telekom Technik GmbH, 08.07.2024 

15. Veolia Wasser Deutschland GmbH, 25.07.2024 

16. Mitteldeutscher Verkehrsverbund GmbH, 18.06.2024 

17. Stadt Naunhof, 09.07.2024 

18. Infrest 

19. Handwerkskammer zu Leipzig, 18.06.2024 

 


